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Rechnungslegungsinstrumente nach HGB

Rechnungslegungsinstrumente nach H GB

Lagebericht
(nur bei mittelgroßen und großen
Kapitalgesellschaften, mittelgroßen
und großen G mbH  & Co. KG  und

ähnlichen Rechtsgebilden,
G enossenschaften sowie bestimmten
publizitätspflichtigen N icht-Kapital-

gesellschaften)

Jahresabschluss

Jahresbilanz

GuV-Rechnung

Anhang
(nur bei Kapitalgesellschaften,

G mbH  & Co. KG  und
ähnlichen Rechtsgebilden,
Genossenschaften sowie

bestimmten
publizitätspflichtigen N icht-

Kapitalgesellschaften)

Entnommen aus Bieg, Hartmut; Kußmaul, Heinz: Externes Rechnungswesen, 3. Aufl., (Oldenbourg Wissenschaftsverlag) 
München/Wien 2003, S. 4.
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Übersicht über den Aufbau des Dritten Buches des HGB

 Drittes Buch: Handelsbücher 

Erster Abschnitt: 
Vorschriften für 
alle Kaufleute 
(§§ 238 – 263) 

Zweiter Abschnitt: 
Ergänzende Vorschriften 
für Kapitalgesellschaften 

sowie bestimmte Personen- 
handelsgesellschaften 

(§§ 264 – 335) 

Dritter Abschnitt: 
Ergänzende Vorschriften für

eingetragene 
Genossenschaften 

(§§ 336 – 339) 

Fünfter Abschnitt: 
Privates Rechnungs-

legungsgremium; 
Rechnungslegungsbeirat 

(§§ 342, 342a) 

Vierter Abschnitt: 
Ergänzende Vorschriften für

Unternehmen bestimmter 
Geschäftszweige 
(§§ 340 – 341o) 

1. Unterabschnitt: 
Buchführung, 

Inventar 
(§§ 238 – 241) 

4. Unterabschnitt: 
Landesrecht 

(§ 263) 

3. Unterabschnitt: 
Aufbewahrung  

und Vorlage 
(§§ 257 – 261) 

2. Unterabschnitt: 
Eröffnungsbilanz, 
Jahresabschluss 
(§§ 242 – 256) 

1. Unterabschnitt: 
Jahresabschluss der 
Kapitalgesellschaft 

und Lagebericht 
(§§ 264 – 289) 

6. Unterabschnitt: 
Straf- und Bußgeldvor-
schriften, Zwangsgelder 

(§§ 331 – 335b) 

5. Unterabschnitt: 
Verordnungsermächtigung 
für Formblätter und andere 

Vorschriften (§ 330) 

4. Unterabschnitt: 
Offenlegung etc. 
(§§ 325 – 329) 

3. Unterabschnitt: 
Prüfung 

(§§ 316 – 324) 

2. Unterabschnitt: 
Konzernabschluss 

und Konzernlagebericht 
(§§ 290 – 315) 

1. Unterabschnitt: 
Ergänzende Vorschriften für 

Kredit- und Finanzdienst-
leistungsinstitute 
(§§ 340 – 340o) 

2. Unterabschnitt: 
Ergänzende Vorschriften für 
Versicherungsunternehmen 

(§§ 341 – 341o) 

3. Titel: 
Bewertungs- 
vorschriften 

(§§ 252 – 256) 

1. Titel: 
Allgemeine 

 Vorschriften 
(§§ 242 – 245) 

2. Titel: 
Ansatz-

vorschriften 
(§§ 246 – 251) 

1. Titel: 
Allgemeine Vorschriften  

(§§ 264 - 265) 

6. Titel: 
Lagebericht (§ 289) 

5. Titel: 
Anhang (§§ 284 – 288) 

4.Titel: 
Bewertungsvorschriften 

(§§ 279 – 283) 

3. Titel: 
GuV (§§ 275 – 278) 

2. Titel: 
Bilanz (§§ 266 – 274a) 
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Größenklassen für Kapitalgesellschaften sowie publizitätspflichtige Unternehmungen

Größenkriterien  
Größenkategorie 1) 

 
rechtliche Grundlage Bilanzsumme 

Euro 
Umsatzerlöse 

Euro 
durchschnittliche  
Arbeitnehmerzahl 

kleine  
Kapitalgesellschaft 

§ 267 Abs. 1 HGB ≤ 3.438.000 ≤ 6.875.000 ≤ 50 

mittelgroße  
Kapitalgesellschaft 

§ 267 Abs. 2 HGB > 3.438.000 
≤ 13.750.000 

> 6.875.000 
≤ 27.500.000 

> 50 
≤ 250 

große  
Kapitelgesellschaft § 267 Abs. 3 HGB > 13.750.000 > 27.500.000 > 250 

publizitätspflichtige  
Unternehmungen  

nach PublG 2) 

 
§ 1 PublG 

 
> 65.000.000 

 
> 130.000.000 

 
> 5.000 

 
1) Die Zugehörigkeit einer Kapitalgesellschaft zu einer der drei Klassen (kleine/mittelgroße/große) bestimmt sich danach, ob die 

Gesellschaft an zwei aufeinander folgenden Abschlussstichtagen jeweils mindestens zwei der drei angeführten Grenzwerte 
überschreitet bzw. nicht überschreitet (§ 267 Abs. 4 Satz 1 i. V. m. Abs. 1 bis Abs. 3 Satz 1 HGB). Eine Kapitalgesellschaft gilt stets 
als eine große Kapitalgesellschaft, wenn sie einen organisierten Markt im Sinne des § 2 Abs. 5 WpHG durch von ihr ausgegebene 
Wertpapiere im Sinne des § 2 Abs. 1 Satz 1 WpHG in Anspruch nimmt oder die Zulassung zum Handel an einem organisierten Markt 
beantragt worden ist (§ 267 Abs. 3 Satz 2 HGB). 

2) Gemäß § 1 PublG fallen unter den Geltungsbereich des Publizitätsgesetzes alle Unternehmungen (unabhängig von ihrer 
Rechtsform), die an drei aufeinander folgenden Abschlussstichtagen jeweils mindestens zwei der drei angeführten Größenkriterien 
überschreiten. 
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Begriff Bilanztheorie – Aufgaben einer Bilanztheorie 

Bilanztheorie = Auseinandersetzung mit dem Inhalt und der Aus-
gestaltung des Jahresabschlusses als Instrument
der finanziellen Rechnungslegung 

 
Aufgaben einer Bilanztheorie:  
1. Erklärung des Wesensgehalts der Bilanzen und Ableitung von

Empfehlungen für die Ausgestaltung der Bilanzen im Hinblick auf
bestimmte Rechnungsziele (formale Aufgabe der Bilanztheorie) 

2. Formulierung von Gliederungs-, Bilanzierungs- und Bewertungs-
regeln, die sicherstellen, dass die mit der Bilanzierung verfolgten
Rechnungsziele auch erreicht werden können (materielle Auf-
gabe der Bilanztheorie).
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Systematisierung der Bilanzauffassungen

Bilanzauffassungen

Klassische
Konzeptionen

Neuere
Ansätze

Statische
Bilanz-

auffassung

Dynami-
sche Bilanz-
auffassung

Organische
Bilanz-

auffassung

Kapital-
erhaltungs-
orientiert

Zukunfts-
orientiert

Anti-
Bilanz-Kon-
zeptionen

Simon
Nicklisch

Rieger

Schmalen-
bach F. Schmidt K. Hax Käfer

Moxter
Busse von

Colbe

Entnommen aus Bieg, Hartmut; Kußmaul, Heinz: Externes Rechnungswesen, 3. Aufl., (Oldenbourg Wissenschaftsverlag) 
München/Wien 2003, S. 9.
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Hauptziele der statischen und der dynamischen Bilanzauffassung 

statische Bilanzauffassung:
Hauptziel der Bilanz ist die Darstellung des Vermögens 
und der Schulden einer Unternehmung zu einem be-
stimmten Zeitpunkt. 

dynamische Bilanzauffassung:
Hauptziel der Bilanz ist die Ermittlung eines vergleich-
baren Periodenerfolgs zur Messung der Wirtschaftlich-
keit einer Unternehmung.
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Überlegungen eines Zerschlagungsstatikers

Die Zerschlagungsstatiker ermitteln das Vermögen einer 
Unternehmung unter der Fiktion ihrer Zerschlagung als 
so genanntes Gläubigerzugriffsvermögen. Hieraus leitet 
sich das Bestreben ab, das Vermögen der Unternehmung 
zu Marktpreisen (Zeitwerten) zu bewerten, da der Zer-
schlagungswert des Gesamtvermögens die Summe der 
jeweiligen am Markt erzielbaren Einzelveräußerungs-
preise der vorhandenen einzelveräußerungsfähigen Ver-
mögensobjekte darstellt. Aus dem Zerschlagungswert 
des Gesamtvermögens ist im Falle der Zerschlagung der 
Unternehmung die Gesamtheit der Schulden zu decken. 
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Überlegungen eines Fortführungsstatikers 

Im Vergleich dazu gehen Fortführungsstatiker davon 
aus, dass für den Kaufmann nicht der Zerschlagungs-
wert, sondern der Wert des Vermögens der Unter-
nehmung unter der Annahme einer Unternehmungs-
fortführung („Going-concern-Annahme“) von Interesse 
ist. 

Die Annahme einer Unternehmungsfortführung liegt 
grundsätzlich sowohl der Handels- als auch der Steuer-
bilanz zugrunde.
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Aufgaben des handelsrechtlichen Jahresabschlusses

 
 

Gläubigerschutzfunktion 
     

Informationsfunktion  Zahlungsbemessungsfunktion 

• Grundsätzlich: Vermittlung eines den tatsächlichen 
Verhältnissen entsprechenden Bildes der Vermögens-,  
Finanz- und Ertragslage (§ 264 Abs. 2 Satz 1 HGB) 
 

• Informationsinteressen der Jahresabschlussadressaten 
− externe Jahresabschlussadressaten 

− Eigentümer mit geringen Kapitalanteilen  
− Gläubiger 
− Geschäftspartner 
− Arbeitnehmer 
− interessierte Öffentlichkeit 

− quasi-interne Jahresabschlussadressaten 
− Aufsichtsrat 
− Eigentümer mit großen Kapitalanteilen  
− Großgläubiger 
− Abschlussprüfer 
− Fiskus 

− interne Jahresabschlussadressaten 
− Unternehmungsleitung 

 • Erfolgsermittlung als Grundlage für die Gewinn-
verwendung 

• Anteilseigner 
− haben keine vertraglich fixierten Zahlungsansprüche 

⇒ eher positives Zahlungsbemessungsinteresse 
(Mindestausschüttungsvorschriften) 

• Gläubiger 
− haben vertraglich fixierte Zahlungsansprüche 

⇒ eher negatives Zahlungsbemessungsinteresse 
(Ausnahme: Fiskus) 

(Ausschüttungssperrvorschriften) 
 
 

     

Dokumentationsfunktion 
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Erhaltung eines Mindesthaftungsvermögens

Das Aktiengesetz und das Handelsgesetzbuch tragen dem Gedanken der
Erhaltung eines Mindesthaftungsvermögens unter anderem durch folgen-
de Ausschüttungssperrvorschriften Rechnung: 
– Verbot der Rückgewähr des Grundkapitals (§ 57 Abs. 1 Satz 1 AktG), 
– Beschränkung der Ausschüttung auf den Bilanzgewinn (§ 57 Abs. 3

AktG), 
– Definition von Höchstwerten für die Vermögensbewertung im Rahmen

der Gewinnermittlung (§ 253 Abs. 1 Satz 1 HGB), 
– Nichtigkeit des Jahresabschlusses bei Überbewertung (§ 256 Abs. 5

AktG), 
– Bildung anderer Gewinnrücklagen durch Vorstand und Aufsichtsrat in

Höhe von maximal 50 % des Jahresüberschusses (§ 58 Abs. 2 Satz 1
AktG; beachte aber auch die Sätze 2 und 3), 

– Verpflichtung zur Bildung einer gesetzlichen Rücklage aus dem Jahres-
überschuss (§ 150 Abs. 2 AktG), 

– Bildung einer Rücklage für eigene Anteile (§ 272 Abs. 4 HGB),
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Erhaltung eines Mindesthaftungsvermögens

– Möglichkeit der Bildung anderer Gewinnrücklagen in Höhe des Eigen-
kapitalanteils von Wertaufholungen bei Vermögensgegenständen (§ 58
Abs. 2a AktG), 

– Deckung des Betrages der aktivierten Bilanzierungshilfen durch die
Verpflichtung zur Bildung entsprechend hoher Gewinnrücklagen (§ 269
HGB: Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Ge-
schäftsbetriebs; § 274 Abs. 2 Satz 3 HGB: aktive latente Steuern). 

 
Vgl. auch Coenenberg, Adolf G.: Jahresabschluss und Jahresabschlussanalyse, 19. Aufl., Stuttgart
2003, S. 15.
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Sicherstellung einer Mindestausschüttung

Das Aktiengesetz und das Handelsgesetzbuch tragen dem Gedanken des
Minderheiten- (Aktionärs-) Schutzes unter anderem durch folgende Vor-
schriften Rechnung: 
– Begrenzung der Thesaurierungsmöglichkeit durch Vorstand und Auf-

sichtsrat (§ 58 Abs. 1 und Abs. 2 AktG), 
– Anspruch der Aktionäre auf den Bilanzgewinn (§ 58 Abs. 4 AktG), 
– Recht zur Anfechtung des Bilanzgewinnverwendungsbeschlusses

durch einen Aktionär, wenn Teile des seiner Verwendungskompetenz
unterliegenden Bilanzgewinns vorgetragen oder thesauriert werden,
obwohl eine solche Maßnahme nach vernünftiger kaufmännischer Be-
urteilung nicht notwendig ist, um die Lebens- und Widerstandsfähigkeit
der Gesellschaft zu sichern, und dadurch unter die Aktionäre kein Ge-
winn in Höhe von mindestens 4 % des Grundkapitals (abzüglich noch
nicht eingeforderter Einlagen) verteilt werden kann (§ 254 AktG), 

– die Höchstwertvorschriften gelten, von wenigen Ausnahmen abgese-
hen, auch als Mindestwertvorschriften (Fixwertprinzip) (§ 253 Abs. 1
HGB),
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Sicherstellung einer Mindestausschüttung

– Festlegung von Wertuntergrenzen bei Kapitalgesellschaften (§ 279
Abs. 1 HGB), die nicht unterschritten werden dürfen (Begrenzung von
Willkürreserven), 

– § 253 Abs. 4 HGB ist von Kapitalgesellschaften nicht anzuwenden, 
– § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB darf von Kapitalgesellschaften, wenn es sich

nicht um eine voraussichtlich dauernde Wertminderung handelt, nur auf
Vermögensgegenstände, die Finanzanlagen sind, angewendet werden,

– Beschränkung der allein steuerrechtlich begründeten Abschreibungen
(§ 254 HGB) für Kapitalgesellschaften auf die Fälle der so genannten
umgekehrten Maßgeblichkeit (§ 279 Abs. 2 HGB), 

– Wertaufholungsgebot für Kapitalgesellschaften (§ 280 HGB). 
 
Vgl. auch Coenenberg, Adolf G.: Jahresabschluss und Jahresabschlussanalyse, 19. Aufl., Stuttgart
2003, S. 15.
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Unternehmungserhaltungskonzeptionen

Konzeptionen der Unternehmungserhaltung
auf der Grundlage des Jahresabschlusses

Kapitalerhaltung (in Geldeinheiten)

N ominelle Kapitalerhaltung
(„Euro =  Euro“)

Reale Kapitalerhaltung
(Kaufkraftindex)

Substanzerhaltung (in Gütereinheiten)

Absolute oder reproduktive
Substanzerhaltung
(Wiederbeschaffung gleicher
Gütermengen)

Relative oder qualifizierte
Substanzerhaltung
(Wiederbeschaffung unter
Wachstumsvorstellungen)

Brutto-Substanzerhaltung
(Eliminierung aller Schein-
gewinne)

N etto-Substanzerhaltung
(Eliminierung der Scheinge-
winne bei mit Eigenkapital
finanzierten Gütern)

Entnommen aus Bieg, Hartmut; Kußmaul, Heinz: 
Externes Rechnungswesen, 3. Aufl., (Oldenbourg 
Wissenschaftsverlag) München/Wien 2003, S. 24.
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Allgemeine Bewertungsgrundsätze

Allgemeine Bewertungsgrundsätze

Going-
concern-
Grundsatz

§ 252
Abs. 1
Nr. 2 HGB

Grundsatz
der
Perioden-
abgrenzung

§§ 249,
250, 252
Abs. 1
Nr. 5 HGB 

Grundsatz
der
Vorsicht

§§ 252
Abs. 1
Nr. 4,
253 HGB

Grundsatz
der Einzel-
bewertung

§ 252
Abs. 1
Nr. 3 HGB

Grundsatz
der
Stichtags-
bezogenheit

§§ 240,
242 Abs. 1,
252 Abs. 1
Nr. 3 HGB

Grundsatz
der Bilanz-
kontinuität

§§ 252
Abs. 1
Nr. 1 und
Nr. 6,
265 Abs. 1
HGB

Abweichungen hiervon sind
in begründeten

Ausnahmefällen zulässig

§ 252 Abs. 2 HGB

Entnommen aus Bieg, Hart-
mut; Kußmaul, Heinz: 
Externes Rechnungswesen, 
3. Aufl., (Oldenbourg Wissen-
schaftsverlag) München/Wien 
2003, S. 32.
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Rechnungsabgrenzungen

Entnommen aus Bieg, Hartmut; Kußmaul, Heinz: Externes Rechnungswesen, 3. Aufl., (Oldenbourg Wissenschaftsverlag) 
München/Wien 2003, S. 35.

 Aktive Abgrenzung 
(Erfolg ohne Abgrenzung 

zu niedrig) 

Passive Abgrenzung 
(Erfolg ohne Abgrenzung 

zu hoch) 

Transitorische 
Abgrenzung 

Auszahlung jetzt – Aufwand 
später 
Beispiel: 
vorausbezahlte Versicherungs-
prämie 
Konto : Aktiver RAP 

Einzahlung jetzt – Ertrag 
später 
Beispiel: 
im  Voraus erhaltene Miete  
 
Konto : Passiver RAP 

Antizipative 
Abgrenzung 

Ertrag jetzt – Einzahlung 
später 
Beispiel: 
bereits aufgelaufene, vom  
Schuldner noch zu zahlende 
Zinsen 
Konto :  Sonstige Forderungen 

(Sonstige Vermögens-
gegenstände) 

Aufwand jetzt – Auszahlung 
später 
Beispiel: 
noch zu zahlende Löhne 
 
 
Konto :  Sonstige Verbindlich- 

keiten 
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Rückstellungen

Eine Rückstellungsbildung ist gerechtfertigt, wenn eine der drei fol-
genden Situationen vorliegt: 
1. Die Unternehmung erwartet, dass in zukünftigen Perioden An-

sprüche von Seiten Dritter an sie herangetragen werden, deren
wirtschaftliche Ursachen im gegenwärtigen Geschäftsjahr liegen.
Hierbei sind drei Fälle möglich: 
a) Die Verpflichtung der Unternehmung gegenüber einem Dritten

ist bereits rechtswirksam entstanden, jedoch steht die Höhe
der späteren Auszahlungen noch nicht fest. 
Beispiel:  
Rückstellungen für ein vertragliches Versprechen der Unter-
nehmung zur Leistung von Alters-, Hinterbliebenen- oder Inva-
lidenunterstützung an einzelne Beschäftigte (Pensionsrück-
stellungen).
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Rückstellungen

b) Die Verpflichtung gegenüber einem Dritten ist bereits verur-
sacht und erkennbar, sie ist aber noch nicht rechtswirksam
festgesetzt worden. 
Beispiele:  
Rückstellungen für Steuern, Rückstellungen für bereits er-
kennbare Bergschäden. 

c) Aufgrund bisheriger Erfahrungen ist es hinreichend wahr-
scheinlich, dass in Zukunft eine Schuld gegenüber einem Drit-
ten entstehen wird, die in der betrachteten Abrechnungsperio-
de begründet wurde. Höhe und Fälligkeitstermin sind noch
ungewiss. 
Beispiele:  
Rückstellungen für schwebende Prozesse, Rückstellungen für
Eventualverbindlichkeiten (Garantie, Bürgschaft, Wechselobli-
go), Rückstellungen für Bergschäden, die bereits verursacht,
aber noch nicht erkennbar sind.
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Rückstellungen

2. Am Bilanzstichtag ist bereits erkennbar, dass der Unternehmung
aus einem rechtswirksamen, aber noch von keinem der Vertrags-
partner erfüllten Vertrag (schwebendes Geschäft) ein Verlust
droht. 
Beispiel:  
Der Verkäufer hat wegen über den vereinbarten Verkaufspreis
gestiegener zukünftiger Herstellungs- oder Anschaffungskosten
eines Vermögensgegenstandes handelsrechtlich „Rückstellungen
für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften“ zu bilden.
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Rückstellungen

3. Die Unternehmung rechnet zwar nicht mit der Inanspruchnahme
durch einen Dritten, aber: 
a) Es droht ihr ein wirtschaftlich in dieser Periode begründeter Verlust,

der bereits erkennbar ist, jedoch noch nicht exakt quantifiziert wer-
den kann. 
Beispiele:  
Rückstellungen für Verluste aus Einzelwagnissen, Rückstellungen
für Großreparaturen (vgl. § 249 Abs. 2 HGB). 

b) Es ist eine Wertminderung eingetreten, die den Charakter einer
wirtschaftlichen Verpflichtung des Betriebes gegen sich selbst trägt
und erst später zu Auszahlungen führen wird. 
Beispiel:  
Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung und Abraumbesei-
tigung (vgl. § 249 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 und Satz 3 HGB).
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Ausprägungen des Vorsichtsprinzips

 
                 

      Vorsichtsprinzip      

                    

 Realisationsprinzip      Imparitätsprinzip  

                   

                 

                 

                   

   Niederstwertprinzip  Höchstwertprinzip    

                 

 Anschaffungswertprinzip      Wertaufhellungsprinzip  
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Bewertungsregeln bei Realisations- und Imparitätsprinzip

Ermittlung der Anschaffungs- oder H erstellungskosten

Vergleich der ermittelten Kosten mit dem Tageswert (Vergleichs- oder Korrekturwert)

Anschaffungs-                        Vergleichs-
oder H erstellungs-       ≤        oder
kosten                                    Korrekturwert

Anschaffungs-                        Vergleichs-
oder H erstellungs-       >        oder
kosten                                    Korrekturwert

Anschaffungs- oder
H erstellungskosten bilanzieren

Vergleichs- oder
Korrekturwert

bilanzieren

Anschaffungs- oder
H erstellungskosten
minus Vergleichs-

oder Korrekturwert
als Aufwand in d ie

G ewinn- und
Verlustrechnung

Entnommen aus Bieg, Hartmut; Kußmaul, Heinz: Externes Rechnungswesen, 3. Aufl., (Oldenbourg Wissenschaftsverlag) 
München/Wien 2003, S. 44.
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Grundsatz der Bilanzstetigkeit (Bilanzkontinuität)

Unter dem allgemeinen Grundsatz der Bilanzstetigkeit (Bilanzkonti-
nuität) lassen sich folgende Einzelgrundsätze subsumieren: 

1. Grundsatz der Bilanzidentität (§ 252 Abs. 1 Nr. 1 HGB):  
Hierunter versteht man die Identität von Schlussbilanz und nach-
folgender Eröffnungsbilanz. Andere Bezeichnungen für Bilanz-
identität sind Bilanzzusammenhang, allgemeine Bilanzkontinuität,
Bilanzkongruenz und totale Bilanzverknüpfung. 

2. Grundsatz der formalen Bilanzstetigkeit (§ 265 Abs. 1 HGB):  
Die einmal gewählte Gliederung von Bilanz und Erfolgsrechnung
ist aus Gründen der Vergleichbarkeit beizubehalten. 
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Grundsatz der Bilanzstetigkeit (Bilanzkontinuität)

3. Grundsatz der materiellen Bilanzkontinuität (§ 252 Abs. 1 Nr. 6
HGB):  

Für die Informationsvermittlung ist dieser Grundsatz der Stetigkeit
der Bewertungsgrundsätze (Bewertungskontinuität) von besonde-
rer Bedeutung. Er stellt sicher, dass gleiche Tatbestände in den
einzelnen Jahresabschlüssen auch gleich dargestellt werden. Ei-
ne Durchbrechung der Bewertungskontinuität (z. B. Änderung der
Abschreibungsmethoden, der Ermittlung der Herstellungskosten
oder des Wertansatzes für gleichartige Vorräte) könnte dem Ziel
des Jahresabschlusses, ein den tatsächlichen Verhältnissen ent-
sprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage zu
vermitteln, zuwiderlaufen.
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